
ALLGEMEINE  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der Champions-Implants GmbH  
(nachfolgend: Verkäufer),
Champions Platz 1, 
55237 Flonheim,  
HRB 40730 Amtsgericht Mainz

§ 1 Geltung

(1) Alle Lieferungen und Angebote des 
Verkäufers erfolgen aufgrund dieser AGB. 
Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der 
Verkäufer mit einem Käufer über die von ihm 
angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließt. Sie gelten in ihrer jeweils neusten 
Fassung auch für alle zukünftigen Lieferun-
gen, Leistungen oder Angebote, selbst 
wenn sie nicht nochmals gesondert verein-
bart oder erwähnt werden.

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Käufers oder Dritter finden keine Anwen-
dung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung 
im Einzelfall nicht gesondert widerspricht.

(3) Diese AGB gelten ausschließlich ge-
genüber Unternehmern, juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen i. S. v. § 310 
Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) Alle Angebote des Verkäufers sind – ins-
besondere hinsichtlich Menge, Preis und Lie-
ferzeit – stets freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind oder eine bestimmte 
Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder 
Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von 
vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.

(2) Bestellungen (Angebote des Käufers) 
können telefonisch, per Email oder Telefax 
oder über den Onlineshop des Verkäufers 
erfolgen. Ein Vertrag kommt mit der Ertei-
lung einer Auftragsbestätigung durch den 
Verkäufer oder spätestens durch Lieferung 
der bestellten Ware zustande.

(3) Ergänzungen und Abänderungen ge-
troffener Vereinbarungen einschließlich die-
ser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Zur Wahrung der Schriftform ge-
nügt die telekommunikative Übermittlung, 
insbesondere per Telefax oder per E-Mail.

(4) Angaben des Verkäufers zum Gegen-

stand der Lieferung oder Leistung (z. B. 
Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Be-
lastbarkeit, Toleranzen und technische  
Daten) sowie Darstellungen desselben  
(z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind 
nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehe-
nen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Sie sind keine garantierten Be-
schaffenheitsmerkmale, sondern Beschrei-
bungen oder Kennzeichnungen der Ware. 
Handelsübliche Abweichungen und Ab-
weichungen, die aufgrund rechtlicher Vor-
schriften erfolgen oder technische Verbes-
serungen darstellen, sowie die Ersetzung 
von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind 
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beein-
trächtigen.

(5) Der Verkäufer behält sich Eigentum so-
wie Urheberrecht an allen Angeboten sowie 
dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeich-
nungen, Abbildungen, Berechnungen, Pros-
pekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen 
und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln 
vor. Der Käufer darf diese Gegenstände 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Ver-
käufers weder als solche noch inhaltlich Drit-
ten zugänglich machen, sie bekannt geben, 
selbst oder durch Dritte nutzen oder verviel-
fältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers 
diese Gegenstände vollständig an diesen 
zurückzugeben und eventuell gefertigte Ko-
pien zu vernichten.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Die vereinbarten Preise verstehen sich in 
EURO zuzüglich Versand- und Verpackungs-
kosten, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 
bei Exportlieferungen zzgl. Zoll sowie Ge-
bühren und anderer öffentlicher Abgaben. 
Mehr- oder Sonderleistungen werden ge-
sondert berechnet.

(2) Rechnungsbeträge sind innerhalb von 8 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu 
bezahlen. Es gelten die gesetzlichen Ansprü-
che des Verkäufers bei Verzug des Käufers.

(3) Nimmt der Käufer am Lastschriftverfah-
ren teil, wird der fällige Betrag innerhalb von 
8 Werktagen ab Rechnungsdatum eingezo-
gen und hierbei 2 % Skonto gewährt.

(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen 
des Käufers oder die Zurückbehaltung von 
Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur 
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbe-

stritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch aus-

stehende Lieferungen oder Leistungen nur 
gegen Vorauszahlung oder Sicherheits
leistung auszuführen oder zu erbringen, 
insbesondere wenn ihm nach Abschluss 
des Vertrages Umstände bekannt werden, 
welche die Kreditwürdigkeit des Käufers we-
sentlich zu mindern geeignet sind. 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit, Erfüllungs-
ort und Gefahrübergang

(1) Sofern verbindliche Liefertermine zu-
gesagt wurden, beziehen sich diese auf den 
Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten.

(2) Der Verkäufer haftet nicht für Unmög-
lichkeit der Lieferung oder für Lieferver-
zögerungen, soweit diese durch höhere 
Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare 
Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen al-
ler Art, Schwierigkeiten in der Material-  
oder Energiebeschaffung, Transportver
zögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussper-
rungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie 
oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen 
oder die ausbleibende, nicht richtige oder 
nicht rechtzeitige Belieferung durch Liefe-
ranten) verursacht worden sind, die der Ver-
käufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche 
Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder un-
möglich machen und die Behinderung nicht 
nur von vorübergehender Dauer ist, ist der 
Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt.

(3) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen 
aus dem Vertragsverhältnis ist Flonheim, so-
weit nichts anderes bestimmt ist.

(4) Die Wahl von Versandart und Ver
packung untersteht dem pflichtgemäßen 
Ermessen des Verkäufers. Die Sendung wird 
nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers 
und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, 
Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschä-
den oder sonstige versicherbare Risiken ver-
sichert.

(5) Die Gefahr geht spätestens mit der 
Übergabe der Ware an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Dritten auf den 



Käufer über. Dies gilt auch bei Teillieferun-
gen. Verzögert sich der Versand oder die 
Übergabe infolge eines Umstandes, dessen 
Ursache beim Käufer liegt, geht die Gefahr 
von dem Tag an auf den Käufer über, an dem 
der Liefergegenstand versandbereit ist und 
der Verkäufer dies dem Käufer angezeigt 
hat.

(6) Eine Rückgabe verbunden mit der Rück-
erstattung von Kaufpreis und / oder Ver-
sandkosten ist ausgeschlossen.

§ 5 Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein 
Jahr.

(2) Die gelieferten Gegenstände sind un-
verzüglich nach Ablieferung sorgfältig zu 
untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offen-
sichtlicher Mängel oder anderer Mängel, 
die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 
Untersuchung erkennbar gewesen wären, 
als vom Käufer genehmigt, wenn dem Ver-
käufer nicht binnen sieben Werktagen nach 
Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge 
zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gel-
ten die Liefergegenstände als vom Käufer 
genehmigt, wenn die Mängelrüge dem 
Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen 
nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der  
Mangel zeigte; war der Mangel für den 
Käufer bei normaler Verwendung bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar,  
ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den 
Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf  
Verlangen des Verkäufers ist beanstandete 
Ware an den Verkäufer zurückzusenden.

(3) Bei Sachmängeln ist der Verkäufer nach 
seiner Wahl zunächst zur Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung verpflichtet und berech-
tigt. Im Falle des Fehlschlagens, dh. der Un-
möglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung 
oder unangemessenen Verzögerung der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann 
der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis angemessen mindern.

(4) Die Gewährleistung entfällt, wenn der 
Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers die 
Ware ändert oder durch Dritte ändern lässt 
und die Mängelbeseitigung hierdurch un-
möglich oder unzumutbar erschwert wird. 
In jedem Fall hat der Käufer die durch die 
Änderung entstehenden Mehrkosten der 
Mängelbeseitigung zu tragen.

§ 6 Haftung für Schadensersatz wegen 
Verschuldens

(1) Die Haftung des Verkäufers auf Scha-
densersatz, gleich aus welchem Rechts-
grund, insbesondere aus Unmöglichkeit, 
Verzug, mangelhafter oder falscher Liefe-
rung, Vertragsverletzung, Verletzung von 
Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei je-
weils auf ein Verschulden ankommt, folgen-
dermaßen eingeschränkt:

(2) Der Verkäufer haftet nicht im Falle ein-
facher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetz-
lichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um 
eine Verletzung vertragswesentlicher Pflich-
ten handelt. Vertragswesentlich sind die 
Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung, 
Mängelfreiheit der Ware, die seine Funk-
tionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit 
mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflich-
ten, die dem Käufer die vertragsgemäße 
Verwendung des Liefergegenstands ermög-
lichen sollen oder den Schutz von Leib oder 
Leben von Personal des Käufers oder den 
Schutz von dessen Eigentum vor erhebli-
chen Schäden bezwecken.

(3) Soweit der Verkäufer dem Grunde nach 
auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung 
auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer 
 bei Vertragsschluss als mögliche Folge  
einer Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder die er bei Anwendung verkehrs
üblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. 
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die 
Folge von Mängeln des Liefergegenstands 
sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Liefergegenstands typi-
scherweise zu erwarten sind.

(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahr-
lässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers 
für Sachschäden und daraus resultierende 
weitere Vermögensschäden auf einen Betrag 
von EUR 3 Mio. je Schadensfall beschränkt, 
auch wenn es sich um eine Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten handelt.

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse 
und -beschränkungen gelten in gleichem 
Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-
lungsgehilfen des Verkäufers.

(6) Soweit der Verkäufer technische Aus-
künfte gibt oder beratend tätig wird und 
diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem 
von ihm geschuldeten, vertraglich verein-
barten Leistungsumfang gehören, geschieht 
dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeg-
licher Haftung.

(7) Diese Einschränkungen gelten nicht für 
die Haftung des Verkäufers wegen vorsätz-
lichen Verhaltens, für garantierte Beschaf-
fenheitsmerkmale, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Verkäufer und dem Käufer ist nach Wahl 
des Verkäufers Flonheim oder der Sitz des 
Käufers. Für Klagen gegen den Verkäufer 
ist Flonheim ausschließlicher Gerichtsstand. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen über 
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von 
dieser Regelung unberührt.

(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäu-
fer und dem Käufer unterliegen ausschließ-
lich dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internati-
onalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) 
gilt nicht.

(3) Soweit ein Vertrag oder diese AGB 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Aus-
füllung dieser Lücken diejenigen rechtlich 
wirksamen Regelungen als vereinbart, wel-
che die Vertragspartner nach den wirtschaft-
lichen Zielsetzungen des Vertrages und dem 
Zweck dieser AGB vereinbart hätten, wenn 
sie die Regelungslücke gekannt hätten.

Stand April 2019
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